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191 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP.· 

19. 2. 1957. 

Regierungsvorlage. 

heiten zum Gegenstand hat, die nach der Zu­
ständigkeitsverteihmg des Bundes-V erfassungs­
gesetzes in der Fassung von 1929 und sonstigen' 

Bundesgesetz vom. 1957, 
womit das Behörden - Überleitungsgesetz, 
StGBI. Nr. 94/1945, neuerlich abgeändert 

bundesverfassungsgesetzlichenBestimmungen in 
'I die Voll ziehung des Bundes fallen. Die Bestim­

mungen der zur Durchführung des IV. Teiles des 

wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I 
Staatsvertrages betreffend die Wiederherstellung 

Artikel I. ,. , eifoLes unabhängigen. und demokratischen öster-
. .. . I reIch vom 15. Mal 1955, BGBL Nr. 152/1955, 

§ 1 Abs. 2 des Behorden-überleltungsgesetzes, erlassenen Bundesgesetze bleiben unberührt." 
StGBl. Nr. 94/1945, hat zu lauten: .. 

,,(2) Mit der Liquidierung der im Abs. 1 ge­
nannten Einrichtungen wird das Bundeskanzler­
amt betraut, soweit die Liquidierung Angelegen-

Artikel II. 

Mit der Vollziehung diesf,;s Bundesgesetzes ist 
das Bundeskanzleramt betraut. 

Erläuternde Bemerkungen. 

Das Behörden-überleitungsgesetz, 
94/1945, bestimmt in seinem § 1: 

StGBl. Nr. Grund von Verwaltun:gsakten durchgeführt 

,,§, 1. (1) Die für das Gebiet der Republik 
österreich oder deren Teilbereiche bestehenden 
Behörden, Kmter, Anstalten, Unternehmungen 
und sonstigen Einrichtungen des Deutschen Rei­
ches sind aufgelöst. Ihre:: Aufgaben gehen nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen auf die 
entsprechenden Stellen der Republik österreich 
über. 

. (2) Mit der Liquidierung der im Abs. 1 genann-
ten Einrichtungen betraut der Staatskanzler!) 
einen Be~uftragten. Der Beauftragte ist dem 
Staatskanzler unterstellt und an dessen Weisun­
gen gebunden. Er hat das unbewegliche -und be­
wegliche Vermögen der zu liquidi'erenden Ein­
richtungen sicherzustellen und dem Staatskanzler 
über den F9rtgang der Liquidierung Bericht zu 
erstatten. " 

Die Liquidierung ist zum überwiegenden Teil 
ahgeschl~ssen, sei es, ·daß die Liquidation auf 

1) Jetzt: der Bundeskanzler. 

wurde, sei es, daß besondere Gesetze einschließ-' 
lich Staatsverträge eine endgültige Regelung 
getroffen' haben; insbesondere hat -Art. 22 des 
österreichischen Staatsvertrages, BGBL Nr. 152/ 
1955, eine endgültige Regelung insbesondere hin­
sichtlich der Vermögenswerte des Deutschen Rei­
ches in österreich, die von den alliierten Mächten 
innegehabt oder beansprucht wur.den" getroffen. 
Eine Sicherstellungsfunktion hinsichtlich des un­
beweglichen und beweglichen Vermögens der zu 
liquidierenden Einrichtungen des Deutschen Rei­
ches ist, soweit sie überhaupt dem Liquidator 
zukam, somit spätestens mit dem Inkrafttreten 
des österreichischen Staatsvertrages weggefallen .. 
Die Verwaltung soleher Vermögenschaften ob­
liegt vielmehr den für die Verwaltung 'von Bun­
desvermögen zuständigen SteHen. Verblieben ist 
eine sehr ge-ringe Zahl von Aufgaben, die haupt­
sächlich das Gebiet des öffentlichen Dienstrechtes 
umfassen; hier sind noch faIlweise Maßnahmen 
gegenüber Personen zu treff.en, die ehernah in 
einem Dienstverhältnis ZiumDeutschen Reich 
gestanden sind. 
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Um diese Maßnahmen durchzuführen, die, wie 
gesagt, vereinzelte Fälle betreffen, bedarf es nicht 
der Bestellung eines ,besonderen Beauftragten; 
aus verwaltuitgsorganisatorischen und verwal­
tungsökonorriischen Gründen ist es vielmehr 
dringend geboten, diese Aufgaben mit der SteHe 
zu vereinigen, die nach der allgemeinen Ge­
schäftsverteihmg der BundeSlministerien für die 
allgemeinen Personalangelegenheiten der Bundes­
bediensteten zuständig ist, das ist das Bundes­
kanzleramt. 

Der 'Gesetzentwurf muß aHerdings im Hinblick 
auf das seit der Erlass·ung des Behörden-über-. 

leitungsgesetzes "eingetretene Vollwirksamwerden 
des 'Bundes-Verfassungsgesetzes a·uf d~e Kompe­
tenzverteilung zwischen Bund und Ländern ent­
sprechend Bedacht nehmen und die Aufgaben der 
Liquidierung auf jene Maßnahmen beschränken, 
die nach der bestehenden verfass'Ungsrechtlichen 
Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und 
Ländern der Vollziehung des Bundes obliegen 
kÖnnen. . 

Finanzielle Mehrausgaben sind mit der geplan­
ten gesetzgeb~rischen Maßnahme nicht verbun­
den; im Gegenteil, der Gesetzentwurf wird Ein-
sparungen bringen können. -

o 
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